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Allgemeine Geschäftsbedingungen: 
 

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 

 

1. Die Preise verstehen sich in Euro, zzgl. Mehrwertsteuer. 

 

2. Lieferungen erfolgen auf Kosten und Gefahr des Bestellers. 

 

3. Verpackungskosten für Schlauch- und Luftpolsterfolie sind inklusive. 

 

4. Lieferzeitangaben gelten annähernd. Unvorhergesehene Ereignisse die außerhalb unseres Willens liegen, wie 

Fälle höherer Gewalt, Betriebsstörungen, Arbeitseinstellungen oder Aussperrungen, verspäteter 

Materialeingang bei uns oder unserem Lieferanten, verlängern die Lieferzeit angemessen. 

Verzugsentschädigung oder Annullierung eines Auftrages wegen verspäteter Lieferung ist ausgeschlossen. 

 

5. Zahlungsbedingungen: Lohnarbeit: 

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 14 Tagen rein netto nach Rechnungsdatum, sofern keine 

anderen Vereinbarungen getroffen wurden. Bei Neukunden Rechnung bei Abholung oder Vorkasse zahlbar 

ohne Abzug. 

Bei Maßanfertigungen muss nach Erhalt der Auftragsbestätigung 50% der vereinbarten Auftragssumme 

angezahlt werden. Nach erbrachter Leistung ist der Restbetrag sofort ohne Abzug fällig. 

Bei Zielüberschreitungen werden Zinsen berechnet, die mindestens 3% über dem deutschen Diskontsatz 

liegen. Die aus Zahlungsverzögerung entstehenden Kosten wie Mahngebühren, Kosten eines Inkassobüros 

usw. gehen zu Lasten des Kunden.  

 

6. Eigentumsvorbehalt bei Herstellung oder Anfertigung: 

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum, dieses auch beim Weiterverkauf. 

 

7. Beanstandungen sind nur innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware zulässig. Mängel eines Teiles 

berechtigen nicht zu Beanstandungen der ganzen Lieferung. Wir haben innerhalb einer nach unserem 

Ermessen zu bestimmenden Frist in jedem Fall das Recht der Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 

Schadensersatzansprüche stehen dem Besteller nicht zu. Nach der Weiterbearbeitung des Materials durch 

den Kunden ist eine Reklamation oder kostenfreie Nacharbeit ausgeschlossen. 
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8. Rücktrittsrecht: Voraussetzung für die Lieferung ist die unbedingte Kreditwürdigkeit des Bestellers. 

Wenn wir nach Vertragsabschluss Auskünfte erhalten, welche die Gewähr des notwendigen Lieferkredites 

nicht als völlig unbedenklich erscheinen lassen, sind wir berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheiten zu 

verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. 

 

9. Als Gerichtsstand für alle Ansprüche aus der Geschäftsverbindung auch für die gerichtliche 

Geltendmachung von Ansprüchen aus Wechseln und Schecks gilt unabhängig von der Höhe des Streitwerts 

nach unserer Wahl ausschließlich das Amtsgericht Meissen. 

 

10. Diese Bedingungen sind für alle unsere Lieferungen bindend, auch wenn andere Bedingungen seitens 

unserers Kunden gefordert sind, es sei denn, diese Forderungen sind von uns besonders schriftlich 

anerkannt. 

 

Achtung, wichtige Hinweise für Angebote: 

 

 Beachten Sie bei Angeboten etc. stets, dass u. U. abweichend von einer Preisanfrage nur die Details im Preis 

enthalten sind, die ausdrücklich erwähnt werden. 

 Bei Profilen oder Blechen kann es durch Wärmeeinwirkung und/oder frei werdende Materialspannungen 

beim Schleifen, trotz allergrößter Sorgfalt, zu Materialverzug oder -verdrehung kommen. Ein nachträgliches 

Richten ist somit eventuell erforderlich, jedoch nicht in unserem Angebot enthalten. 

 Beachten Sie bitte bei Edelstahl, dass Legierungszuschläge, soweit nicht anders vereinbart, bei Auf- 

tragserteilung mit dem zu dem Zeitpunkt gültigen Kurs berechnet werden. 

 Alle Produkte werden grundsätzlich unter dem Vorbehalt der technischen Machbarkeit angeboten. Diese 

könnte letztlich im Angebotsstadium nur durch eine Bemusterung sichergestellt werden. Die Machbarkeit 

wird darum erst mit der Auftragsbestätigung durch die Metallschleiferei Tesche GmbH bestätigt. Die 

Metallschleiferei Tesche GmbH behält sich jedoch grundsätzlich die Ablehnung eines Auftrages vor, für den 

Fall, dass es zu größeren / unlösbaren Problemen im Zuge der Bemusterung kommt. 
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